
 
 

 

i-Pad-Nutzungsvereinbarung 
 

I. Allgemeine Regeln: 
 

1.) Die von der Schule gestellten iPads sind für schulische Zwecke bestimmt. 

Während der Schulzeit dienen die Tablets ausschließlich unterrichtlichen 

Zwecken. Sie sind nur auf Anweisung der Lehrkraft und zum 

angegebenen Zweck zu nutzen. Die Nutzung des Internets dient ausschließlich 

schulischen Zwecken. Es ist nicht gestattet, auf unerlaubte oder illegale Inhalte 

zuzugreifen. 

 

2.) Ein Gerät ist einer Schülerin oder Schüler mittels eines Strichcodes eindeutig 

zuzuordnen (Büchereisystem). 

 
3.) Die Nutzung sozialer Netzwerke, Kurznachrichten- und Messengerdienste ist 

während der Unterrichtszeit nicht gestattet. Computerspiele, auch Mini-Games 

auf Internetseiten, sind in der Schule nicht erlaubt. In der Schule dürfen nur 

solche Apps genutzt werden, die von der Schule freigegeben sind. Der 

Download oder das Streamen von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem 

Schulgelände verboten. 

 

4.) Die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern sind verantwortlich für 

Instandhaltung und Sicherstellung der Einsatzfähigkeit und bei Bedarf für den 

Ersatz der von der Schule genannten Hardware: iPad, Tastaturhülle und Stift. 

Die Schule unterstützt die Eltern dabei durch entsprechende Informationen. 

 

5.) Das Max-Planck-Gymnasium übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am 

Gerät oder Diebstahl. Eine entsprechende Versicherung wird dringend 

angeraten. 

 

6.) Es liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler, das 

Betriebssystem des Tablets (vom Entwickler angegebene iOS-Version) auf 

dem aktuellen Stand zu halten und die entsprechenden Updates zeitnah zu 

installieren. 

 



 
 

7.) Das Betriebssystem des Tablets (vom Entwickler angegebene iOS-Version) 

darf nicht durch so genannte Jail-Breaks oder ähnliche Maßnahmen verändert 

werden. 

 

8.) Die Nutzung der Tablets durch die Schülerinnen und Schüler auf dem 

Schulgelände erfolgt nach den hier benannten Regelungen zum Umgang mit 

elektronischen Medien sowie der Hausordnung. 

 

9.) Ab Jahrgangsstufe 10 dürfen Schülerinnen und Schüler auch private Geräte 

benutzen (BYOD). In diesem Falle gelten für sie die Regeln der Abschnitte II., 

III. IV. und V. Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 und 6 benutzen 

am Max-Planck-Gymnasium keine eigenen (weder schulische noch private) 

Tablets, sondern, sofern nötig, Klassensätze der Tablet-Koffer.  

 

II. AUFGABEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
 

10.) Das iPad ist in geladenem Zustand in die Schule mitzubringen. 

 

11.) Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) sind 

stets verfügbar zu halten. 

 

12.) Sämtliche Zugangsdaten für die Nutzung des eigenen Gerätes und die 

Nutzung schulischer Hardware oder Software (WLan, Microsoft-Apps, 

Webuntis, …) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 

13.) Daten sollen nicht direkt auf dem iPad gespeichert werden, sondern in 

OneDrive, um einem Datenverlust vorzubeugen.  

 

14.) Es sollte in OneDrive ein automatisches Backup für GoodNotes 

eingerichtet werden, um einem Datenverlust vorzubeugen. Hierbei ist die 

Anleitung der IT-Hilfe zu beachten.  

 

15.) Zum Zwecke der besseren Erkennung ihres Gerätes dürfen Schülerinnen 

und Schüler die Geräte gestalten, sofern das iPad sowie Zubehör nicht 

beschädigt werden und die Gestaltungen rückgängig gemacht werden 

können. 



 
 

16.) Das iPad ist vor der Rückgabe entsprechend der Anleitung der IT-Hilfe 

vorzubereiten, ansonsten kann keine Annahme desselben in der LMF 

erfolgen. 

 
III. Private Nutzung 

 
17.) Eine private Nutzung der Geräte ist grundsätzlich und im Rahmen der 

Regelungen zum Umgang mit elektronischen Medien wie der Hausordnung 

erlaubt. Die schulische Nutzung darf in keinem Fall durch den privaten 

Gebrauch beeinträchtigt werden. Die Schule gestattet deshalb nicht, Spiele und 

andere schulferne Apps zu installieren. 

 

18.) Die Schule empfiehlt dringend, die FSK-Indizierung für digitale Inhalte auch im 

privaten Bereich zu beachten.  

 
IV. Regelungen zum Unterricht 

 
19.) Die digitale Nutzung von Fotos von Schulbüchern ist erlaubt, sofern diese 

auch von der LMF ausgeliehen worden sind.  

 

20.) Die Lehrkraft entscheidet nach inhaltlich-didaktischen Gesichtspunkten über 

die Gestaltung ihres Unterrichts und die Nutzung digitaler Medien und des 

Tablets. Ein generelles Verbot der Geräte ist nicht vorgesehen.  

 

21.) Wie bei anderen schulisch genutzten Medien darf die Lehrkraft auch bei 

digitalen Endgeräten auf Bildschirm und Einstellungen zum Zwecke des 

Unterrichtsfortschritts sowie zur Einhaltung gesetzlicher und schulischer 

Regelungen Einsicht nehmen. Dies ist insbesondere auch bei Verdacht auf 

Fehlverhalten der/des Schülerin/Schülers möglich. Die/der Schülerin/Schüler ist 

grundsätzlich gehalten, diese Einsicht zu gewähren. Verweigert sie/ er diese, 

kann die Lehrkraft das Tablet bis zur Abholung durch die Eltern sicherstellen. 

 

22.) Lehrkräfte dürfen die „Classroom“-App nutzen. Dabei fügt die Lehrkraft die 

iPads der Schülerinnen und Schüler zu einer virtuellen Klasse hinzu. 

Voraussetzung für den Zugriff ist dafür, dass sich die Geräte im gleichen W-

Lan-Netz und in Bluetooth- Reichweite befinden. Die App ermöglicht es, die 



 
 

Bildschirme der Schülerinnen und Schüler zu sehen, die iPads temporär zu 

sperren oder stumm zu schalten und eine bestimmte App oder Website zu 

öffnen. Diese Aktionen sind nur unter den o.g. Voraussetzungen möglich, der 

Zugriff endet außerhalb der Bluetooth-Reichweite.  

 

V. Verhalten bei der Nutzung des Schulnetzes 
 

23.) Beim Öffnen von E-Mail-Anhängen und beim Download sonstiger Dateien ist 

besondere Sorgfalt erforderlich, um zu vermeiden, dass Viren, Trojaner etc. 

heruntergeladen werden. 

 

Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Nutzungsordnung können nach § 82 

HSchG durch pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen geahndet 

werden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


